
Urteil
BGH, § 1578b BGB
Unbefristeter Unterhalt nach langer Ehe

1. Bei der Billigkeitsprüfung nach § 1578b Abs. 1
Satz 2 BGB ist vorrangig zu berücksichtigen, ob ehebe-
dingte Nachteile eingetreten sind, die schon deswegen
regelmäßig einer Befristung des nachehelichen Unter-
halts entgegenstehen, weil der Unterhaltsberechtigte
dann seinen eigenen angemessenen Unterhalt nicht
selbst erzielen kann.

2. Ob bei fehlenden ehebedingten Nachteilen eine
Herabsetzung des Unterhaltsbedarfs nach den ehelichen
Lebensverhältnissen (§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB) auf
den angemessenen Lebensbedarf (§ 1578b Abs. 1 Satz 1
BGB) in Betracht kommt, ist gemäß § 1578b BGB im
Wege einer umfassenden Billigkeitsabwägung zu be-
stimmen, die dem Tatrichter obliegt. Dabei ist auch
eine über die Kompensation ehebedingter Nachteile
hinausgehende nacheheliche Solidarität zu berücksich-
tigen (im Anschluss an das Senatsurteil vom
17.02.2010, XII ZR 140/08, FamRZ 2010, 629).

3. Die Ehedauer gewinnt durch eine wirtschaftliche
Verflechtung an Gewicht, die insbesondere durch Auf-
gabe einer eigenen Erwerbstätigkeit wegen der Betreu-
ung gemeinsamer Kinder oder der Haushaltsführung
eintritt (im Anschluss an das Senatsurteil vom
11.08.2010, XII ZR 102/09, FamRZ 2010,
1637-1642).
Urteil des BGH v. 6.10.2010 – XII ZR 202/08, Randnr. 29-36

Aus den Gründen:
c) Nicht hinreichend berücksichtigt hat das Beru-

fungsgericht allerdings, dass § 1578 b BGB nicht auf
die Kompensation ehebedingter Nachteile be-
schränkt ist, sondern auch eine darüber hinausgehen-
de nacheheliche Solidarität erfasst, die einer vollstän-
digen Herabsetzung des Lebensniveaus des Unter-
haltsberechtigten auf den eigenen angemessenen Le-
bensbedarf aus Billigkeitsgründen entgegenstehen
kann.

aa) Die Feststellung aller für die Billigkeitsent-
scheidung nach § 1578 b BGB in Betracht kommen-
den Gesichtspunkte und die Billigkeitsabwägung
selbst ist Aufgabe des Tatrichters. Sie kann vom Revi-
sionsgericht nur darauf hin überprüft werden, ob die-
ser wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen
oder Beweisregeln verkannt hat. Der revisionsrechtli-
chen Überprüfung unterliegt insbesondere, ob der
Tatrichter sich mit dem Prozessstoff und den Beweis-
ergebnissen umfassend und widerspruchsfrei ausein-
andergesetzt hat, seine Würdigung also vollständig
und rechtlich möglich ist und nicht gegen Denkge-
setze oder Erfahrungssätze verstößt. Das setzt voraus,
dass in dem Urteil die wesentlichen Gründe aufge-

führt sind, die für die richterliche Überzeugungsbil-
dung leitend waren (Senatsurteil vom 11. August
2010 – XII ZR 102/09 – FamRZ 2010, 1637 Rn.
42).

Die angefochtene Entscheidung trägt dem nicht
hinreichend Rechnung, weil sie nicht alle wesentli-
chen Umstände berücksichtigt und teilweise auf Um-
ständen beruht, die eine Befristung des nacheheli-
chen Unterhalts nicht zu begründen vermögen.

bb) Die Parteien hatten im November 1980 geheira-
tet und waren bis zur Zustellung des Scheidungsan-
trags im November 2003, also 23 Jahre, verheiratet.
Soweit das Berufungsgericht darauf abstellt, dass es
bereits 1998 in der Ehe der Partei „gekriselt“ habe
und der Antragsgegner mit Kenntnis der Antragstel-
lerin im Jahre 2000 ein außereheliches Verhältnis
aufgenommen habe, steht dies dem Vertrauen in den
Bestand der Ehe nicht entgegen. Nach ständiger
Rechtsprechung des Senats ist bei der Bemessung der
Ehedauer auf die Zeit von der Eheschließung bis zur
Zustellung des Scheidungsantrags abzustellen (Se-
natsurteile vom 17. Februar 2010 – XII ZR 140/08 –
FamRZ 2010, 629 Rn. 36 und BGHZ 179, 43 =
FamRZ 2009, 406 Rn. 35). Dies hat das Berufungs-
gericht verkannt.

Wie der Senat bereits ausgeführt hat, gewinnt die
Ehedauer durch eine wirtschaftliche Verflechtung an
Gewicht, die insbesondere durch Aufgabe einer eige-
nen Erwerbstätigkeit wegen der Betreuung gemein-
samer Kinder oder der Haushaltsführung eintritt.
Dieser Gesichtspunkt kann in Fällen, in denen – wie
hier – keine ehebedingten Nachteile vorliegen, aus
Billigkeitsgründen gegen eine Herabsetzung oder
zeitliche Begrenzung des nachehelichen Unterhalts
auf den eigenen angemessenen Lebensbedarf spre-
chen (vgl. Senatsurteil vom 11. August 2010 – XII
ZR 102/09 – FamRZ 2010, 1637 Rn. 48). Entspre-
chend erlangt die Ehedauer hier ein besonderes Ge-
wicht, weil die Antragstellerin den gemeinsamen
Sohn überwiegend allein erzogen und den Haushalt
der Ehegatten geführt hat. Denn sie hat wegen der
Kindererziehung für rund fünfeinhalb Jahre auf ihre
Erwerbstätigkeit als Motopädin verzichtet und we-
gen der Haushaltsführung während der gesamten
Ehezeit nur mit deutlich reduzierter Stundenzahl
gearbeitet.

Hinzu kommt, dass die eigene angemessene Le-
bensstellung der Antragstellerin nur wenig über dem
Mindestbedarf liegt, während der Antragsgegner im
Rahmen seiner selbständigen Erwerbstätigkeit ein
deutlich höheres Einkommen erzielt, das rechnerisch
einen Unterhaltsanspruch nach den ehelichen Le-
bensverhältnissen in Höhe von 1.272 Euro monat-
lich begründen würde. Auch die Altersversorgung
der Antragstellerin ist, wenngleich sie für die Ehezeit
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vollständig zwischen den Parteien ausgeglichen wur-
de, nur sehr begrenzt. In der langen Ehe hat sie ledig-
lich eigene gesetzliche Rentenanwartschaften in
Höhe von rund 160 Euro erworben, die durch den
Versorgungsausgleich um gut 50 Euro aufgestockt
worden sind. Auch unter Berücksichtigung der wei-
teren vorehelich erworbenen Anwartschaften und
des im Zugewinnausgleich erhaltenen Vermögens
von gut 30.000 Euro, von dem nach der Einschät-
zung des Berufungsgerichts nur rund 23.000 Euro
verblieben sind, ergibt sich keine ausreichende
Grundlage für eine dauerhafte Altersvorsorge. Die
Antragstellerin ist deswegen darauf angewiesen, bis
zum Rentenbeginn noch eine adäquate weitere
Altersvorsorge aufzubauen.

cc) Das Berufungsgericht hat auch nicht geprüft, ob
die besonderen Umstände des vorliegenden Falles ei-
ner Befristung mit der Folge einer vollständigen Ab-
senkung des Unterhalts auf den eigenen angemesse-
nen Lebensbedarf entgegenstehen und stattdessen
eine nur teilweise Herabsetzung des nachehelichen
Unterhalts nach den ehelichen Lebensverhältnissen
der Billigkeit entspricht. Eine solche Prüfung hätte
sich angesichts der langen Ehe, der Kindererziehung
durch die Antragstellerin und der nur teilweisen Er-
werbstätigkeit neben der Haushaltsführung gerade
im vorliegenden Fall angeboten.
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Urteil
OLG Frankfurt, § 1578 b BGB
Nachteilsausgleich im nachehelichen
Unterhalt

Liegen ehebedingte Nachteile vor, die der unter-
haltsberechtigte Ehegatte bis zum Eintritt in das Ren-
tenalter nicht ausgleichen kann, ist eine Befristung des
auf den angemessenen Bedarf herabgesetzten Unterhalts
nicht vorzunehmen.

Solche ehebedingten Nachteile können darin liegen,
dass eine gesicherte, beamtengleiche Stellung zugunsten
der Haushaltsführung und Kindererziehung aufgege-
ben wurde, die eine höhere Vergütung gewährleistete,
als sie in vergleichbarer Stellung in der Privatwirtschaft
erzielbar ist.
Urteil des OLG Frankfurt vom 04.11.2009, 2 UF 43/09.

Aus den Gründen:
I.

Die Parteien streiten um die Verpflichtung zur Zah-
lung nachehelichen Ehegattenunterhalts. Sie haben

am … 1972 geheiratet, im Jahr 1975 wurde ein Sohn
geboren. Die Ehe ist nach Trennung im Jahr 1987 am
… 1989 geschieden worden. Anlässlich des Schei-
dungstermins vereinbarten die Parteien die Zahlung
eines nachehelichen Ehegattenunterhalts in Höhe
von 1.075,77 DM (550,03 Euro) auf der Basis bei-
derseitiger Einkünfte aus Erwerbstätigkeit. […] Mit
der nun anhängigen Klage hat der Kläger die Feststel-
lung verlangt, nicht mehr zur Zahlung von Ehegat-
tenunterhalt verpflichtet zu sein. […]

Die Beklagte hat 1970 die Prüfung zur Apotheken-
helferin bestanden und bis 1972 in einer Apotheke
gearbeitet. Ab April 1972 war sie als Sachbearbeiterin
bei der X-kasse beschäftigt. Diese Stelle hat sie wegen
der Geburt des gemeinsamen Kindes aufgegeben. Sie
war in der Folgezeit neben der Betreuung des Kindes
gelegentlich teilzeitbeschäftigt. Nach der Trennung
der Parteien arbeitete sie von 1989 bis 1996 voll-
schichtig in der Y-Apotheke in O1. Sie wechselte
1996 für drei Monate auf eine Halbtagsstelle in die
Z-apotheke, nachdem die Y-Apotheke nach dem Tod
des Inhabers geschlossen worden war. Da ein Ausbau
der Tätigkeit dort nicht möglich war, nahm sie eine
2/3-Stelle bei der Firma C an, wo sie im Zeitpunkt
des Vergleichsschlusses 1997 monatlich 2.200 DM
[…] und zuletzt 1.700 Euro brutto verdiente. Diese
Stelle ist ihr im Jahr 2006 gekündigt worden. Sie er-
hielt im Kündigungsschutzprozess eine Abfindung in
Höhe von rund 11.000 Euro netto. Nach einigen
Monaten der Arbeitslosigkeit fand sie eine volle Stelle
bei der Firma D mit einem Nettogehalt in Höhe von
1.057 Euro. Ab dem 30. April 2009 ist die Beklagte
nun arbeitslos und steht im Bezug von Arbeitslosen-
geld I.

Der Kläger vertritt die Auffassung, die Änderung
des Unterhaltsrechts rechtfertige es, eine Befristung
des Unterhaltsanspruchs der Beklagten vorzuneh-
men; im Ergebnis schulde er seit Februar 2008 kei-
nen Unterhalt mehr. […]

Der Kläger behauptet, die Beklagte habe keine
ehebedingten Nachteile erlitten. Sie habe auch schon
während der Ehe weitergearbeitet. Von daher könne
sie mit dem Einkommen, das sie gesichert während
der Anstellung bei der Firma C erhielt, ihren ange-
messenen Unterhalt selbst bestreiten. Es sei ihm je-
denfalls nicht anzulasten, dass sie nun arbeitslos sei.

Die Beklagte hat sich darauf berufen, dass sie ehe-
bedingte Nachteile erlitten hat. Hätte sie die Stelle
bei der X-kasse nicht wegen der Geburt des Kindes
und der danach praktizierten Rollenverteilung in der
Ehe aufgegeben, könnte sie als Sachbearbeiterin dort
heutzutage Bruttoeinkünfte in Höhe von 3.337 Euro
erzielen. Die X-kasse behandele ihre Angestellten seit
jeher beamtengleich; betriebsbedingte Kündigungen
kämen nicht vor. […]


